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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3477/80 DER KOMMISSION
vom 30. Dezember 1980

zur Änderung verschiedener Verordnungen des Rohtabaksektors infolge des Betritts der
. Republik Griechenland

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EWG) Nr. 1726/70 wird wie folgt ge
ändert:

1 . In Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a) werden folgende
Angaben hinzugefügt:
„καπνός σέ φύλλα που εχει συγκομισθεί στήν
Κοινότητα".

2 . In Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b) werden folgende
Angaben hinzugefügt:

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Akte über den Beitritt der Republik
Griechenland ( 1), insbesondere auf Artikel 146 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Gemäß Artikel 22 der Akte über den Beitritt der Repu
blik Griechenland sind die Anpassungen der Rechtsakte,
die in der Liste des Anhangs II der Akte aufgeführt sind,
im Einklang mit den dort aufgestellten Leitlinien festzu
legen.

Im Rohtabaksektor sind die Verordnung (EWG) Nr.
1726/70 der Kommission vom 25 . August 1970 über
Durchführungsbestimmungen für die Gewährung der
Prämie für Tabakblätter ( 2), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1019/79 (3), sowie die Verord
nung (EWG) Nr. 2603/71 der Kommission vom 6. De
zember 1971 über Einzelheiten bei der Vergabe von Ver
trägen betreffend die erste Bearbeitung und Aufbereitung
des im Besitz der Interventionsstellen befindlichen Ta
baks (4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 431/80 (5), durch Hinzufügen bestimmter Angaben
in Griechisch zu ergänzen —

„καπνός σέ φύλλα πού εισήχθη άπό τρίτες χώρες".

3 . In Artikel 5 werden folgende Angaben hinzugefügt:

„καπνός πού εισήχθη άπό τρίτες χώρες".

Artikel 2

In Artikel 3 Unterabsatz 2 der Verordnung (EWG) Nr.
2603 /71 werden folgende Angaben hinzugefügt:

„καπνός παρεμβάσεως".

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1981 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 30 . Dezember 1980
Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident
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